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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Statusbericht Wohnen - Öffentlich geförderter Wohnraum 

 
Begründung: 

 

Der öffentlich geförderte Wohnraum hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon in der Weima-

rer Republik waren erste Vorläufer zu verzeichnen. Das erste Wohnungsbaugesetz wurde 1950 ver-

abschiedet und ist seither fester Bestandteil der deutschen Wohnungspolitik. 

Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen eine jeden Menschen.  

Die öffentliche Wohnbauförderung bildet den Grundstein, dass der Bevölkerung (mindestens) für 

die entsprechende Zeit der Bindung bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Dies ist 

gerade in strukturschwächeren Gebieten und Kommunen wie Gladbeck von besonderer Bedeu-

tung. 

Durch wegfallende Sozialbindungen schrumpft landesweit seit den 1980er Jahren die Zahl der öf-

fentlich geförderten Wohnungen. Diametral dazu steigt jedoch die Nachfrage nach (bezahlbarem) 

Wohnraum aufgrund fortschreitender Individualisierung der gesellschaftlichen und familiären Ver-

hältnisse: Ältere Menschen, die dank einer guten Gesundheit länger eigenständig leben können 

und wollen, Singles und Alleinerziehende suchen dabei häufig eher kleinere bis mittlere Wohnun-

gen. Patchwork-Familien benötigen eher größere Wohnungen. Dabei steigen die Ansprüche an 

Größe und Zuschnitt der Wohnung sowie an energetische, senioren- und behindertengerechte 

Ausstattungsstandards. Allem gemein sollte jedoch der Wohnraum den jeweiligen finanziellen Ver-

hältnissen entsprechend bezahlbar bleiben. 
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Im Amt für Soziales und Wohnen wurde auf Grundlage der im KECK-Sozialatlas1 öffentlich zugäng-

lichen Daten der „Statusbericht Wohnen – Öffentlich geförderter Wohnraum“ erstellt. 

Hierin werden die wesentlichen Indikatoren deskriptiv je Stadtbezirk abgebildet. 

Der Statusbericht ist der Vorlage beigefügt. Druckexemplare werden in der Sitzung vorgehalten 

und können bei Bedarf bei Frau Kühn (per Email: petra.kuehn@stadt-gladbeck.de ; per Telefon: 

02043 / 99-2390) angefordert werden. 

In der Sitzung wird ergänzend mit einer PowerPoint-Präsentation berichtet. 

  

 

 

                                              
1 Siehe https://keck-atlas.de/gladbeck sowie Internetseite der Stadt Gladbeck (https://stadt-gladbeck.de) => Rathaus 
& Politik => Sozialatlas 

mailto:petra.kuehn@stadt-gladbeck.de
https://keck-atlas.de/gladbeck
https://stadt-gladbeck.de/
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die Mitglieder des Ausschusses für Senioren, Soziales und Gesundheit nehmen den Bericht 

zur Kenntnis. 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 
 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordnet 

______________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


